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Wohnungs- und Städtebaupolitik

Die klamme Haushaltslage lässt Kommunen und Städte dringend notwendige 
Investitionen beispielsweise in Kindergärten und Schulen, aber auch die Beseiti-
gung von Barrieren in öffentlichen Gebäuden, Bahnsteigen und anderem vor sich 
herschieben. Zuschüsse von Bund und Ländern reichen bei Weitem nicht aus, den 
bereits aufgetürmten Investitionsrückstau zu beseitigen. Von daher bedarf es 
einer engen Zusammenarbeit aller Beteiligten und einer Verzahnung aller Finan-
zierungsmöglichkeiten, von Zuschüssen bis hin zu Krediten. Der Autor beschreibt 
am Beispiel der Bayern-Labo, wie Förderbanken mit speziellen Programmen ih-
ren Teil beitragen können.  (Red.) 

Die Finanzierung der kommunalen und sozialen 
Infrastruktur – Möglichkeiten der Förderung 

Aktuelle Studien, zuletzt zum Beispiel die 
Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 
2012,  zeigen, dass bei der Infrastruktur 
in Deutschland ein Nachholbedarf an 
Investitionen von mittlerweile 128 Milli-
arden Euro allein auf der kommunalen 
Ebene besteht – mit steigender Tendenz. 
Neben diesem erheblichen Investitions-
rückstau werden zum Beispiel durch die 
Energiewende und die Anforderungen an 
die Bildungsinfrastruktur neue Hand-
lungsbedarfe ausgelöst. 

Finanzierung über den 
kommunalen Finanzausgleich

Diese Herausforderungen können die 
Kommunen allein nicht bewältigen und 
sind auf Hilfestellungen, beispielsweise 
durch die  Bayern-Labo, das Förderinsti-
tut der Bayern-LB, angewiesen. Dabei 
kann die finanzielle Unterstützung der 
Kommunen bei ihren Investitionen in die 
kommunale und soziale Infrastruktur nur 
dann erfolgreich sein, wenn das Förder-
kreditangebot und die Möglichkeiten der 
staatlichen Zuweisungen und Zuschüsse 

effektiv ineinandergreifen. Auf der Seite 
der staatlichen Leistungen trägt in Bayern 
hierzu wesentlich der kommunale Finanz-
ausgleich bei, der sich auch im Jahr 2013 
mit einem Gesamtvolumen von über 7,8 
Milliarden Euro auf Rekordniveau befin-
det – dies bedeutet eine Steigerung ge-
genüber dem Vorjahr von 7,8 Prozent. 
Neben der allgemeinen Finanzausstattung 
der bayerischen Kommunen kommt dies 
insbesondere auch den Projektfördermög-
lichkeiten nach dem Finanzausgleichsge-
setz (FAG) zugute. 

Auch in diesem Jahr liegt dabei wieder 
ein besonderer Schwerpunkt auf der 
kommunalen Hochbauförderung nach 
Art. 10 FAG und damit auf dem Schul- 
und Kindertagesstättenbau. Der Freistaat 
hat auf den nach wie vor großen Bedarf 
mit weiteren Verbesserungen bei der Mit-
telausstattung und Anpassungen der 
Förderbedingungen reagiert:

Der bereits im Vorjahr um 80 Millionen 
Euro angehobene Mittelansatz des Art. 10 
FAG von rund 345 Millionen Euro wurde 
für 2013 um weitere 30 Millionen Euro 
verstärkt. Hiervon können insbesondere 
die fortgesetzte unbefristete Förderung 
des Ausbaus von Ganztagsschulen in allen 
Schularten nach dem Sonderprogramm 
„FAGplus15“, die Förderung der Kommu-
nen bei energetischen Sanierungen und 
die Baukostenförderung im Kindergarten- 
und Hortbereich profitieren.

Um in diesem Bereich möglichst viele 
Maßnahmen berücksichtigen zu können, 
wurde für die Förderung in den vergange-
nen Jahren jeweils ein jährliches Bauvolu-
men von 900 Millionen Euro freigegeben. 
Aufgrund der erneut angestiegenen 
Nachfrage ist den Bezirksregierungen als 
Bewilligungsstellen in diesem Jahr erst-

mals ein Volumen von einer Milliarde 
Euro zugewiesen worden. Auf dieser 
Grundlage können derzeit für nahezu alle 
zum Jahresende 2012 bekannten Bauvor-
haben bei Schulen und Kindertagesein-
richtungen Zustimmungen zum vorzeiti-
gen Maßnahmebeginn erteilt werden.

Für die nach wie vor besonders im Blick-
punkt stehenden Kindertagesstätten wird 
dies durch dauerhafte Verbesserungen im 
Förderverfahren ergänzt: Durch die zum  
1. Januar 2013 in Kraft getretene Ände-
rung des Bayerischen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes (BayKiBiG) wurde die 
für die Förderung von Kindertageseinrich-
tungen bislang geltende Begrenzung auf 
zwei Drittel der zuweisungsfähigen Kosten 
aufgegeben. Wie im übrigen Bereich der 
kommunalen Hochbauförderung nach 
dem FAG können damit künftig auch bei 
Kindertageseinrichtungen die gesamten 
zuweisungsfähigen Kosten, soweit sie von 
den Kommunen getragen werden, geför-
dert werden.

Sonderprogramme

Von wesentlicher Bedeutung für die be-
troffenen Kommunen ist außerdem das 
außerhalb des Finanzausgleichs veran-
schlagte Sonderprogramm „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung 2008 bis 2013“ für die 
Schaffung neuer Betreuungsplätze für 
Kinder unter drei Jahren, das ursprünglich 
zum Jahresende 2013 auslaufen sollte. 
Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage 
wurde das Programm mit dem vom Baye-
rischen Landtag Ende April beschlossenen 
Bildungsfinanzierungsgesetz um ein wei-
teres Jahr – bis Ende 2014 – zu gleichblei-
benden Konditionen verlängert.

Neben diesen, die staatlichen Zuweisun-
gen betreffenden Änderungen ist noch 
auf eine aktuelle förderrechtliche Klar-
stellung hinzuweisen, die unmittelbar 
gerade das Verhältnis von Darlehensför-
derung und staatlichen Zuweisungen 
betrifft: Das Staatsministerium der Fi-
nanzen hat in einem Schreiben an die 
Regierungen vom 18. Januar 2013 aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass ein 
Zusammentreffen von Förderdarlehen 

612

Sprecher der Geschäftsleitung,  
BayernLabo Förderinstitut der Bayern-
LB, München

Der Autor

Gerhard Flaig



23Die Finanzierung der kommunalen und sozialen Infrastruktur – Möglichkeiten der Förderung 

und Zuweisungen nach Art. 10 FAG bei 
einer Projektfinanzierung grundsätzlich 
ohne förderrechtliche Beschränkung 
zugelassen werden kann. 

Insbesondere ergeben sich keine Auswir-
kungen auf die Höhe des Fördersatzes 
nach Art. 10 FAG. Mit einer Änderung der 
Förderrichtlinien zum Jahresende 2013 
soll dies auch insoweit nochmals aus-
drücklich klargestellt werden. Der Frei-
staat macht hiermit ganz aktuell – wie 
mit der Ausgestaltung seiner Leistungen 
insgesamt – deutlich, dass er zur Unter-
stützung der Investitionstätigkeit seiner 
Kommunen auf ein sich ergänzendes 
Miteinander von staatlichen Zuweisun-
gen und dem Angebot seiner Förderban-
ken setzt.

Finanzierung über  
Kommunal- und Förderkredite

Die Bayern-Labo als Kommunalbank 
unterstützt mit Förderkrediten und güns-
tigen Kommunalkrediten Gemeinden, 
Zweckverbände, deren Eigenbetriebe 
sowie Schulverbände, um die Finanzie-
rung der kommunalen Eigenanteile an 
den Investitionen zu erleichtern. Eine 
Weiterleitung der Kreditmittel an soziale 
und caritative Einrichtungen im Rahmen 
der EU-Beihilfevorschriften ist dabei 
grundsätzlich möglich.

Dabei ergänzen folgende Programme der 
Bayern-Labo die Finanzierung: 

– Für energetische Maßnahmen steht 
ergänzend zu den Zuschussmitteln das 
Förderprogramm Energiekredit Kom-
munal Bayern zur Verfügung, durch das 
in enger Zusammenarbeit mit der KfW 
Bankengruppe Kredite zur Sanierung 
kommunaler und sozialer Nichtwohn-
gebäude angeboten werden können. 

– Sämtliche Investitionsmaßnahmen des 
kommunalen Vermögenshaushalts in 
die allgemeine kommunale und soziale 
Infrastruktur können durch das weite-
re Förderkreditprogramm Investkredit 
Kommunal Bayern, finanziert werden. 

– Im Auftrag des Freistaats wurde seit 
Januar 2013 das Thema „Inklusion“ 
auf der Grundlage des KfW-Pro-
gramms „IKK – Barrierearme Stadt“ 
aufgegriffen. Das Programm Inklusi-
onskredit Kommunal Bayern dient der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude 
sowie im öffentlichen Raum. Mit dem 
Programm sollen vor dem Hintergrund 

Sonstige
Bau- und Sanierungskosten

Investitionen zum Barriereabbau

Energetische Sanierungskosten

Investitionskosten Finanzierung

Landeszuschuss, zum Beispiel FAG-Mittel

Kommunalkredit

Investkredit Kommunal Bayern

Inklusionskredit Kommunal Bayern

Energiekredit Kommunal Bayern

Finanzierung aus einer Hand

Beispiel: Sanierung und Erweiterung einer Schule
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der UN-Menschenrechtskonvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung investive Maßnahmen 
zur Reduzierung und Beseitigung  
von Barrieren sowie zum alters- und 
behindertengerechten Umbau der 
kommunalen Infrastruktur mit zins-
günstigen Krediten unterstützt wer-
den. 

Unabhängig von den Förderprogrammen 
der Bayern-Labo bietet die KfW-Banken-
gruppe zwei Programme für den Ausbau 
von Kindertagesstätten an. Die LfA För-
derbank Bayern stellt ergänzend kom-
munale Förderprogramme insbesondere 
für die wirtschaftsnahe Infrastruktur zur 
Verfügung.

Praxisbeispiel Sanierung und 
Ausbau einer Schule

Anhand eines Praxisbeispiels sollen die 
Kombinationsmöglichkeiten von Förder-
programmen und Kommunalkredit für 
eine optimierte Finanzierung aufgezeigt 
werden:

Ein Schulgebäude aus den siebziger Jah-
ren soll in mehreren Bauabschnitten, die 
sich über mehrere Haushaltsjahre erstre-
cken, umfassend saniert sowie um einen 
Erweiterungsanbau ergänzt werden. Das 
Gesamtvorhaben umfasst folgende Teil-
abschnitte:

P energetische Sanierung des Altbaus 
auf den Standard eines  „KfW-Effizi-
enzhauses 85“,

P Brandschutzmaßnahmen, 

P allgemeine Sanierung des Altbaus 
(zum Beispiel Boden, Türen et cetera),

P Erweiterungsneubau,

P Einbau eines Aufzugs und

P Schaffung barrierearmer WCs. 

Für diese Maßnahmen wird der Kommu-
ne nach Abzug der staatlichen Zuschüsse 
und eventueller Eigenmittel eine Kombi-
nation aus mehreren Förderprogrammen 
und einem Kapitalmarktkredit angebo-
ten. Diese Finanzierungsbausteine wer-
den so verknüpft, dass bei der Kommune 
ein maximaler Fördernutzen in Form 
einer möglichst hohen Zinsersparnis 
entsteht.

Für die energetische Gebäudesanierung 
kann ein Antrag im Programm Energie-
kredit Kommunal Bayern gestellt werden. 
Für den Kostenblock allgemeine Sanie-
rungskosten, Brandschutz und Erweite-
rungsbau kann die Kommune einen zu-
sätzlichen Antrag im Programm Invest-
kredit Kommunal Bayern stellen. Da es 
sich um ein mehrjähriges Projekt handelt, 
können die aufgezeigten Volumengren-
zen (zwei Millionen Euro be ziehungs-
weise 50 Prozent der Investitionskosten) 
für den jeweiligen Haushaltsjahresab-
schnitt jeweils neu in Anspruch genom-
men werden. Die Finanzierung der In-
vestitionen zum Barriereabbau, wie  
dem Einbau eines behindertengerech- 
ten Aufzugs sowie von barrierearmen 
WCs, erfolgt über den Inklusionskredit 
Kommunal Bayern. 

Für Lücken in der Finanzierung die zum 
Beispiel durch den Zwischenfinanzie-
rungsbedarf von Zuschüssen des Frei-
staats Bayern entstehen beziehungs-
weise für Kosten,  die nicht über die 
Förderkredite abgedeckt werden kön-
nen, kann die Bayern-Labo der Kom-
mune zusätzlich günstige Kapitalmarkt-
kredite mit Zinsbindungen bis zu 30 
Jahren anbieten. Die Zinsbindung bei 
den Förderkrediten ist für die ersten 
zehn Jahre festgeschrieben. 




